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Vergiitung, Zahlung, Leistungsschutz, Termine

Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird die Vergiitung nach Aufwand
zu den bei Vertragsschluss allgemein giiltigen Preisen des Anbieters
berechnet. Vergilitungen sind grundsdtzlich Netto-Preise zuziiglich
gesetzlich anfallender Umsatzsteuer. Der Anbieter kann monatlich
abrechnen. Werden Leistungen nach Aufwand verglitet, dokumentiert
der Anbieter die Art und Dauer der Tatigkeiten und Ubermittelt diese
Dokumentation mit der Rechnung.

Alle Rechnungen sind grundsatzlich spatestens 14 Kalendertage nach
Zugang frei Zahlstelle ohne Abzug zu zahlen.

Der Kunde kann wegen Mangeln nur aufrechnen oder Zahlungen
zurlickbehalten, soweit ihm tatsdchlich Zahlungsanspriiche wegen
Sach- oder Rechtsméngeln der Leistung zustehen. Wegen sonstiger
Mangelanspriiche kann der Kunde Zahlungen nur zu einem unter
Berticksichtigung des Mangels verhaltnismaBigen Teil zurlickbehalten.
Ziffer 4.1 gilt entsprechend. Der Kunde hat kein
Zurlckbehaltungsrecht, wenn sein Mangelanspruch verjahrt ist. Im
Ubrigen kann der Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskréftig
festgestellten Forderungen aufrechnen oder eine Zuriickbehaltung
ausiiben. Der Anbieter behalt sich das Eigentum und einzurdumende
Rechte an den Leistungen bis zur vollsténdigen Bezahlung der
geschuldeten Verglitung vor, berechtigte Mangeleinbehalte gemaB
Ziffer 1.3. Satz 2 werden berticksichtigt. Weiterhin behalt sich der
Anbieter das Eigentum vor bis zur Erfiillung aller seiner Anspriiche aus
der Geschaftsbeziehung mit dem Kunden.

Der Anbieter ist berechtigt, fiir die Dauer eines Zahlungsverzugs des
Kunden diesem die weitere Nutzung der Leistungen zu untersagen.
Dieses Recht kann der Anbieter nur fiir einen angemessenen Zeitraum
geltend machen, in der Regel hdchstens fiir 6 Monate. Darin liegt kein
Riicktritt vom Vertrag. S 449 Abs. 2 BGB bleibt unberiihrt.

Geben der Kunde oder dessen Abnehmer die Leistungen zuriick, liegt in
der Entgegennahme der Leistungen kein Riicktritt des Anbieters, auBer
er hat den Riicktritt ausdrticklich erklart. Gleiches gilt fiir die Pfandung der
Vorbehaltsware oder von Rechten an der Vorbehaltsware durch den
Anbieter. Gegensténde unter Eigentums oder Rechtsvorbehalt darf der
Kunde weder verpfanden noch sicherungsiibereignen. Dem Kunden ist
nur als Wiederverkdufer eine WeiterverauBerung im gewohnlichen
Geschéftsgang unter der Bedingung gestattet, dass dem Anbieter vom
Kunden dessen Anspriiche gegen seine Abnehmer im Zusammenhang
mit der WeiterverauBerung wirksam abgetreten worden sind und der
Kunde seinem Abnehmer das Eigentum unter Vorbehalt der Zahlung
Ubertragt. Der Kunde tritt durch den vorliegenden Vertragsabschluss
seine kiinftigen Anspriiche im Zusammenhang mit solchen
VerduBerungen gegen seine Abnehmer sicherungshalber an den Anbieter
ab, der diese Abtretung hiermit annimmt. Soweit der Wert der
Sicherungsrechte des Anbieters die Hohe der gesicherten Anspriiche um
mehr als 20 % Ubersteigt, wird der Anbieter auf Wunsch des Kunden
einen entsprechenden Anteil der Sicherungsrechte freigeben.

Der Kunde ist verpflichtet, bei einer zulissigen Ubertragung von
Nutzungsrechten an Lieferungen und Leistungen dem Empfanger
deren vertraglich vereinbarte Beschrankungen aufzuerlegen.

Gleicht der Kunde eine féllige Forderung zum vertragsgemédBen
Zahlungstermin ganz oder teilweise nicht aus, kann der Anbieter
vereinbarte Zahlungsziele fiir alle Forderungen widerrufen. Der
Anbieter ist ferner berechtigt, weitere Leistungen nur gegen Vorkasse
oder gegen Sicherheit durch Erfiillungsbiirgschaft eines in der
Europaischen Union zugelassenen Kreditinstituts oder
Kreditversicherers vorzunehmen. Die Vorkasse hat den jeweiligen
Abrechnungszeitraum oder - bei Einmalleistungen - deren Verglitung
zu umfassen.

Bei wirtschaftlichem Unvermdgen des Kunden, seine Pflichten
gegeniiber dem Anbieter zu erfiillen, kann der Anbieter bestehende
Austauschvertragge mit dem  Kunden  durch  Ricktritt,
Dauerschuldverhéltnisse durch Kiindigung fristlos beenden, auch bei
einem Insolvenzantrag des Kunden. S 321 BGB und 5 112 InsO bleiben
unberiihrt. Der Kunde wird den Anbieter friihzeitig schriftlich tber eine
drohende Zahlungsunfahigkeit informieren.

1.8.

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Feste Leistungstermine sollen ausschlieBlich ausdriicklich in
dokumentierter Form vereinbart werden. Die Vereinbarung eines festen
Leistungstermins steht unter dem Vorbehalt, dass der Anbieter die
Leistungen seiner jeweiligen Vorlieferanten rechtzeitig und
vertragsgemaB erhalt.

Zusammenarbeit, Mitwirkungspflichten, Vertraulichkeit

. Kunde und Anbieter benennen jeweils einen verantwortlichen

Ansprechpartner. Die Kommunikation zwischen dem Kunden und dem
Anbieter erfolgt, soweit nichts anderes vereinbart ist, ber diese
Ansprechpartner. Die Ansprechpartner haben alle mit der
Vertragsdurchfiihrung zusammenhdngenden Entscheidungen
unverziiglich herbeizufiihren. Die Entscheidungen sind verbindlich zu
dokumentieren.

Der Kunde ist verpflichtet, den Anbieter soweit erforderlich zu
unterstiitzen und in seiner Betriebssphare alle zur ordnungsgemaBen
Auftragsausfilhrung erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen. Dazu
wird er insbesondere notwendige Informationen zur Verfiigung stellen
und nach Mdglichkeit einen Remotezugang auf das Kundensystem
ermdglichen. Soweit aus Sicherheitsgriinden oder sonstigen Grinden
ein Remotezugang nicht mdglich ist, verlangern sich davon betroffene
Fristen angemessen; fiir weitere Auswirkungen werden die
Vertragspartner eine angemessene Regelung vereinbaren. Der Kunde
sorgt ferner dafiir, dass fachkundiges Personal fiir die Unterstiizung
des Anbieters zur Verfligung steht. Soweit im Vertrag vereinbart ist,
dass Leistungen vor Ort beim Kunden erbracht werden konnen, stellt
der Kunde auf Wunsch des Anbieters unentgeltlich ausreichende
Arbeitspldtze und Arbeitsmittel zur Verfiigung.

Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird der Kunde fiir eine
ordnungsgemaBe Datensicherung und Ausfallvorsorge fiir Daten und
Komponenten (etwa Hardware, Software) sorgen, die deren Art und
Bedeutung angemessen ist.

Der Kunde hat Mangel unverziiglich in nachvollziehbarer und
detaillierter Form unter Angabe aller fiir die Madngelerkennung und
analyse zweckdienlichen Informationen schriftich zu melden.
Anzugeben sind dabei insbesondere die Arbeitsschritte, die zum
Auftreten des Mangels gefiihrt haben, die Erscheinungsform sowie die
Auswirkungen des Mangels. Soweit nichts anderes vereinbart ist,
werden dafiir die entsprechenden Formulare und Verfahren des
Anbieters verwendet.

Der Kunde wird den Anbieter bei Priifung und Geltendmachung von
Anspriichen gegeniiber anderen Beteiligten im Zusammenhang mit der
Leistungserbringung angemessen auf Anforderung unterstiitzen. Dies
gilt insbesondere fiir Riickgriffsanspriiche des Anbieters gegen
Vorlieferanten.

Die Vertragspartner sind verpflichtet, (iber Geschaftsgeheimnisse sowie
liber sonstige als vertraulich bezeichnete Informationen (z.B. in
Unterlagen, Dokumenten, Datenbestanden), die im Zusammenhang
mit der Vertragsdurchfiihrung bekannt werden, Stillschweigen zu
wahren und diese ohne schriftliche Einwilligung des anderen
Vertragspartners weder (iber den Vertragszweck hinaus zu nutzen noch
offen zu legen. Der jeweils empfangende Vertragspartner ist
verpflichtet, fiir Geschéftsgeheimnisse und fiir als vertraulich
bezeichnete Informationen angemessene GeheimhaltungsmaBnahmen
zu treffen. Die Vertragspartner sind nicht  berechtigt,
Geschaftsgeheimnisse  des anderen  Vertragspartners  durch
Beobachten, Untersuchen, Riickbau oder  Testen des
Vertragsgegenstands zu erlangen. Gleiches gilt fiir sonstige bei
Vertragsdurchfiihrung erhaltene Informationen oder Gegenstdnde.

Die Weitergabe von Geschaftsgeheimnissen sowie sonstigen als
vertraulich bezeichneten Informationen an Personen, die nicht an dem
Abschluss, der Durchfiihrung oder Abwicklung des Vertrags beteiligt sind,
darf nur mit schrifticher Einwiligung des jeweils anderen
Vertragspartners erfolgen. Soweit nichts anderes vereinbart ist, endet die
Verpflichtung zur Geheimhaltung fiir sonstige als vertraulich bezeichnete
Informationen nach Ablauf von finf Jahren nach Bekanntwerden der
jeweiligen Information, bei Dauerschuldverhaltnissen jedoch nicht vor
deren Beendigung. Geschdftsgeheimnisse sind zeitlich unbegrenzt
geheim zu halten.
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2.7.

3.2

3.3.

3.4.

. Der Anbieter

Die Vertragspartner werden diese Verpflichtungen auch ihren
Mitarbeitern und eventuell eingesetzten Dritten auferlegen.

Den Vertragspartnern ist bekannt, dass eine elektronische und
unverschliisselte Kommunikation(z.B. per E- Mail) mit Sicherheitsrisiken
behaftet ist. Bei dieser Art der Kommunikation werden sie daher keine
Anspriiche geltend machen, die durch das Fehlen einer Verschlisselung
begriindet sind, auBer soweit zuvor eine Verschliisselung vereinbart
worden ist.

Stérungen bei der Leistungserbringung

. Wenn eine Ursache, die der Anbieter nicht zu vertreten hat,

einschlieBlich  Streik oder Aussperrung, die Termineinhaltung
beeintrachtigt (,Stérung"), verschieben sich die Termine um die Dauer
der Storung, erforderlichenfalls einschlieBlich einer angemessenen
Wiederanlaufphase. Ein  Vertragspartner hat den anderen
Vertragspartner Uber die Ursache einer in seinem Bereich
aufgetretenen Stérung und die Dauer der Verschiebung unverziiglich
zu unterrichten.

Erhoht sich der Aufwand aufgrund einer Stérung, kann der Anbieter
auch die Vergiitung des Mehraufwands verlangen, auBer der Kunde hat
die Stoérung nicht zu vertreten und deren Ursache liegt auBerhalb seines
Verantwortungsbereichs.

Wenn der Kunde wegen nicht ordnungsgemaBer Leistung des
Anbieters vom Vertrag zuriicktreten und / oder Schadensersatz statt
der Leistung verlangen kann oder solches behauptet, wird der Kunde
auf Verlangen des Anbieters innerhalb angemessen gesetzter Frist
schriftlich erkldren, ob er diese Rechte geltend macht oder weiterhin
die Leistungserbringung wiinscht. Bei einem Rcktritt hat der Kunde
dem Anbieter den Wert zuvor bestehender Nutzungsmdglichkeiten zu
erstatten;  gleiches  qilt  fir  Verschlechterungen  durch
bestimmungsgemaBen Gebrauch. Gerdt der Anbieter mit der
Leistungserbringung in  Verzug, ist der Schadens und
Aufwendungsersatz des Kunden wegen des Verzugs fiir jede vollendete
Woche des Verzugs beschrankt auf 0,5 % des Preises fir den Teil der
vertraglichen Leistung, der auf Grund des Verzugs nicht genutzt werden
kann. Die Verzugshaftung ist begrenzt auf insgesamt héchstens 5 %
der Vergitung fir samtliche, vom Verzug betroffene vertragliche
Leistungen; bei Dauerschuldverhéltnissen bezogen auf die Vergiitung
fir die jeweils betroffenen Leistungen fiir das volle Kalenderjahr.
Ergénzend und vorrangig gilt ein bei Vertragsabschluss vereinbarter
Prozentsatz der bei Vertragsabschluss vereinbarten Vergtitung. Dies gilt
nicht, soweit ein Verzug auf grober Fahrlassigkeit oder Vorsatz des
Anbieters beruht.

Bei einer Verzégerung der Leistung hat der Kunde im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen ein Ricktrittsrecht nur, wenn die
Verzégerung vom Anbieter zu vertreten ist. Macht der Kunde wegen
der Verzégerung berechtigt Schadens oder Aufwendungsersatz statt
der Leistung geltend, so ist er berechtigt, fiir jede vollendete Woche
der Verzégerung 1 % des Preises fiir den Teil der vertraglichen Leistung
zu verlangen, der auf Grund der Verzégerung nicht genutzt werden
kann, jedoch insgesamt hochstens 10 % dieses Preises; bei
Dauerschuldverhaltnissen bezogen auf die Vergiitung fiir die jeweils
betroffenen Leistungen fiir das volle Kalenderjahr. Erganzend und
vorrangig gilt ein bei Vertragsabschluss vereinbarter Prozentsatz der bei
Vertragsabschluss vereinbarten Vergiitung.

Sachmangel und Aufwendungsersatz

leistet Gewahr fir die vertraglich geschuldete
Beschaffenheit der Leistungen. Fiir eine nur unerhebliche Abweichung
der Leistungen des Anbieters von der vertragsgeméaBen Beschaffenheit
bestehen keine Anspriiche wegen Sachméngeln. Anspriiche wegen
Mangeln bestehen auch nicht bei (ibermaBiger oder unsachgemaBer
Nutzung, natiirlichem VerschleiB, Versagen von Komponenten der
Systemumgebung. Gleiches gilt bei nicht reproduzierbaren oder
anderweitig durch den Kunden nachweisbaren Softwarefehlern. Dies
gilt auch bei Schaden aufgrund besonderer duBerer Einfliisse, die nach
dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Anspriiche wegen Mangeln
bestehen ebenfalls nicht bei nachtraglicher Veranderung oder
Instandsetzung durch den Kunden oder Dritte, auBer diese erschwert
die Analyse und die Beseitigung eines Sachmangels nicht. Fiir

4.2.

4.3.

4.4.

5.1,

5.2.

5.3.

5.4.

Schadensersatz und Aufwendungsersatzanspriiche gilt Ziffer 6
erganzend.
Die Verjahrungsfrist fiir Sachmangelanspriiche betragt ein Jahr ab dem
gesetzlichen Verjahrungsbeginn. Die gesetzlichen Fristen fiir den
Ruickgriff nach S 478 BGB bleiben unberiihrt. Gleiches gilt, soweit das
Gesetz gemaB 5 438 Abs. 1 Nr. 2 oder S 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB léngere
Fristen vorschreibt, bei einer vorsdtzlichen oder grob fahrlassigen
Pflichtverletzung des Anbieters, bei arglistigem Verschweigen eines
Mangels sowie in den Fallen der Verletzung des Lebens, des Korpers
oder der Gesundheit sowie fir Anspriche aus dem
Produkthaftungsgesetz. Die Bearbeitung einer Sachmangelanzeige des
Kunden durch den Anbieter fiihrt nur zur Hemmung der Verjahrung,
soweit die gesetzlichen Voraussetzungen dafiir vorliegen. Ein
Neubeginn der Verjéhrung tritt dadurch nicht ein. Eine Nacherfiillung
(Neulieferung oder Nachbesserung) kann ausschlieBlich auf die
Verjahrung des die Nacherfiillung ausldsenden Mangels Einfluss haben.
Riickgriffsanspriiche bei Vertragen Uber digitale Produkte gemaB3 5
327u BGB bleiben von den Ziffern 4.1 und 4.2 unberiihrt. Macht ein
Abnehmer gegeniiber dem Kunden einen etwaigen Anspruch geltend,
der zu einem Riickgriffsanspruch fiihren kann, wird der Kunde den
Anbieter unverziiglich tber den geltend gemachten Anspruch und die
flr dessen Beurteilung notwendigen sowie niitzlichen weiteren
Informationen in Kenntnis setzen. Der Kunde wird dem Anbieter die
Mdoglichkeit verschaffen, den vom Abnehmer des Kunden geltend ge-
machten Anspruch zu befriedigen, auBer soweit dies fiir den Kunden
unzumutbar ist. Der Kunde und der Anbieter werden sich mit dem Ziel
abstimmen und zusammenarbeiten, einen berechtigten Anspruch des
Abnehmers des Kunden mdglichst aufwands- und kostengiinstig zu
befriedigen.
Der Anbieter kann Vergiitung seines Aufwands verlangen, soweit

a) er aufgrund einer Meldung tatig wird, ohne dass ein Mangel vorliegt,

auBer der Kunde konnte mit zumutbarem Aufwand nicht erkennen,

dass kein Mangel vorlag, oder

b) eine gemeldete Stérung nicht reproduzierbar oder anderweitig

durch den Kunden als Mangel nachweisbar ist, oder

¢) zusatzlicher Aufwand wegen nicht ordnungsgemaBer Erfiillung der

Pflichten des Kunden (siehe auch Ziffern 2,2, 2.3, 2.4 und 5.2) anfallt.
Rechtsmangel
Fir Verletzungen von Rechten Dritter durch seine Leistung haftet der
Anbieter nur, soweit die Leistung vertragsgemaB und insbesondere in
der vertraglich vereinbarten, sonst in der vorgesehenen
Einsatzumgebung unverandert eingesetzt wird. Der Anbieter haftet fiir
Verletzungen von Rechten Dritter nur innerhalb der Europdischen Union
und des Europdischen Wirtschaftsraumes sowie am Ort der
vertragsgemaBen Nutzung der Leistung. Ziffer 4.1 Satz I gilt
entsprechend.
Macht ein Dritter gegeniiber dem Kunden geltend, dass eine Leistung
des Anbieters seine Rechte verletzt, benachrichtigt der Kunde
unverziiglich den Anbieter. Der Anbieter und ggf. dessen Vorlieferanten
sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, soweit zuldssig die geltend
gemachten Anspriiche auf eigene Kosten abzuwehren. Der Kunde ist
nicht berechtigt, Anspriiche Dritter anzuerkennen, bevor er dem
Anbieter angemessen Gelegenheit gegeben hat, die Rechte Dritter auf
andere Art und Weise abzuwehren.
Werden durch eine Leistung des Anbieters Rechte Dritter verletzt, wird
der Anbieter nach eigener Wahl und auf eigene Kosten

a) dem Kunden das Recht zur Nutzung der Leistung verschaffen oder

b) die Leistung rechtsverletzungsfrei gestalten oder

¢) die Leistung unter Erstattung der dafiir vom Kunden geleisteten

Vergiitung (abziiglich einer angemessenen Nutzungsentschadigung)

zuriicknehmen, wenn der Anbieter keine andere Abhilfe mit

angemessenem Aufwand erzielen kann.
Die Interessen des Kunden werden dabei angemessen berticksichtigt.
Anspriiche des Kunden wegen Rechtsmangeln verjahren entsprechend
Ziffer 4.2. Fiir Schadensersatz und Aufwendungsersatzanspriiche des
Kunden gilt Ziffer 6 erganzend, fiir zusatzlichen Aufwand des Anbieters
gilt Ziffer 4.3 entsprechend.
Allgemeine Haftung des Anbieters

. Der Anbieter haftet dem Kunden stets

Datei/Version: AGB comdatis 20230101.docx

Seite 2 von 5



comdatis digital consulting

comdatis ™,

digital consulting 48432 Rheine

Ihr Ansprechpartner Faraz Afscharian

E-Mail f.afscharian@comdatis.de

Telefon: 015259295005

Internet https://comdatis-digital-consulting.de/

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

8.2.

8.3.

a) fur die von ihm sowie seinen gesetzlichen Vertretern oder

Erfillungsgehilfen vorsatzlich oder grob fahrldssig verursachten

Schaden,

b) nach dem Produkthaftungsgesetz und

¢) fiir Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der

Gesundheit, die der Anbieter, seine gesetzlichen Vertreter oder

Erfiillungsgehilfen zu vertreten haben.
Der Anbieter haftet bei leichter Fahrlassigkeit nicht, auBer soweit er eine
wesentliche Vertragspflicht verletzt hat, deren Erflillung die
ordnungsgemaBe Durchfilhrung des Vertrages (iberhaupt erst
ermdglicht oder deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks
gefahrdet und auf deren Einhaltung der Kunde regelmaBig vertrauen
darf. Diese Haftung ist bei Sach und Vermdgensschaden auf den
vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden beschrankt. Dies gilt
auch fiir entgangenen Gewinn und ausgebliebene Einsparungen. Die
Haftung fiir sonstige entfernte Folgeschaden ist ausgeschlossen. Fiir
einen einzelnen Schadensfall ist die Haftung auf den Vertragswert
begrenzt, bei laufender Vergiitung auf die Hohe der Vergiitung pro
Vertragsjahr, jedoch nicht auf weniger als € 50.000. Fir die Verjahrung
gilt Ziffer 4.2 entsprechend. Die Vertragspartner koénnen bei
Vertragsabschluss eine weitergehende Haftung, (blicherweise gegen
eine gesonderte Vergiitung, schriftlich vereinbaren. Vorrangig ist eine
individuell vereinbarte Haftungssumme. Die Haftung gemas Ziffer 6.1
bleibt von diesem Absatz unberiihrt. Erganzend und vorrangig ist die
Haftung des Anbieters wegen leichter Fahrlassigkeit aus dem jeweiligen
Vertrag und seiner Durchfibrung auf Schadens und
Aufwendungsersatz unabhdngig vom Rechtsgrund insgesamt begrenzt
auf den in diesem Vertrag vereinbarten Prozentsatz der bei
Vertragsabschluss vereinbarten Vergiitung. Die Haftung gemaB Ziffer
6.1 b) bleibt von diesem Absatz unberiihrt.
Aus einer Garantieerklarung haftet der Anbieter nur auf
Schadensersatz, wenn dies in der Garantie
ausdriicklich (ibernommen wurde. Diese Haftung unterliegt bei leichter
Fahrlassigkeit den Beschrénkungen gemaB Ziffer 6.2.
Bei notwendiger Wiederherstellung von Daten oder Komponenten
(etwa Hardware, Software) haftet der Anbieter nur fiir denjenigen
Aufwand, der fir die Wiederherstellung bei ordnungsgemaBer
Datensicherung und Ausfallvorsorge durch den Kunden erforderlich ist.
Bei leichter Fahrlassigkeit des Anbieters tritt diese Haftung nur ein,
wenn der Kunde vor dem Storfall eine der Art der Daten und
Komponenten angemessene Datensicherung und Ausfallvorsorge
durchgefiihrt hat. Dies gilt nicht, soweit dies als Leistung des Anbieters
vereinbart ist.
Fir Aufwendungsersatzanspriiche und sonstige Haftungsanspriiche
des Kunden gegen den Anbieter gelten Ziffern 6.1 bis 6.4
entsprechend. Ziffern 3.3 und 3.4 bleiben unberiihrt.
Datenschutz
Der Kunde wird mit dem Anbieter datenschutzrechtlich notwendige
Vereinbarungen fiir den Umgang mit personenbezogenen Daten
abschlieBen.
Sonstiges

. Der Kunde wird fiir die Lieferungen oder Leistungen anzuwendende

Import- und Export-Vorschriften eigenverantwortlich beachten,
insbesondere solche der USA. Bei grenziiberschreitender Lieferung
oder Leistung tragt der Kunde anfallende Zélle, Gebiihren und sonstige
Abgaben. Der Kunde wird gesetzliche oder behdrdliche Verfahren im
Zusammenhang mit grenziiberschreitenden Lieferungen oder
Leistungen eigenverantwortlich abwickeln, auBer soweit anderes
ausdriicklich vereinbart ist.

Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist
ausgeschlossen.

Der Anbieter erbringt seine Leistungen unter Zugrundelegung seiner
Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB). AGB des Kunden finden
keine Anwendung, auch wenn der Anbieter solchen nicht ausdriicklich
widersprochen hat. Die Annahme der Leistungen durch den Kunden gilt
als Anerkennung der AGB des Anbieters unter Verzicht auf AGB des
Kunden. Andere Bedingungen sind nur verbindlich, wenn der Anbieter
sie schriftlich anerkannt hat; erganzend gelten dann die AGB des
Anbieters.

8.4. Anderungen und Ergénzungen dieses Vertrages sollen nur schriftlich
vereinbart werden. Soweit Schriftform vereinbart ist (z.B. fiir
Kiindigungen, Riicktritt), gentigt Textform nicht.

8.5. Gerichtsstand gegeniiber einem Kaufmann, einer juristischen Person
des Offentlichen Rechts oder einem offentlich-rechtlichen
Sondervermdgen ist der Sitz des Anbieters. Der Anbieter kann den
Kunden auch an dessen Sitz verklagen.

Vertragsbedingungen fiir die Erbringung von Dienstleistungen

1. Vertragsgegenstand

1.1. Der Anbieter erbringt die Dienstleistung gemaB der im Vertrag und
nachfolgend vereinbarten Bedingungen gegen die vertraglich
vereinbarte Vergiitung. Die Projekt- und Erfolgsverantwortung tragt der
Kunde. Der Anbieter erbringt die Dienstleistung nach den Grundsatzen
der ordnungsgemaBen Berufsaustibung.

1.2. Der Vertragsgegenstand kann in einer einmaligen, auch in Teilen zu
erbringenden Leistung bestehen oder auf Dauer angelegt sein.

2. Durchfiihrung der Dienstleistung

2.1. Ort der Leistungserbringung ist der Sitz des Anbieters, soweit nichts
anderes vereinbart ist.

2.2. Der Anbieter erbringt die Leistung durch geeignete Mitarbeiter. Ein
Anspruch des Kunden auf die Leistungserbringung durch bestimmte
Mitarbeiter des Anbieters besteht nicht.

2.3. Der Anbieter bestimmt die Art und Weise der Leistungserbringung,
soweit nichts anderes vereinbart ist.

2.4. Der Kunde ist gegeniliber den mit der Leistungserbringung befassten
Mitarbeitern des Anbieters nicht weisungsbefugt.

2.5. Sofern der Anbieter die Ergebnisse der Dienstleistung schriftlich
darzustellen hat, ist nur die schriftliche Darstellung maBgebend.

3. Mitwirkungspflichten

3.1. Der Kunde tragt Sorge dafiir, dass der von ihm benannte
Ansprechpartner dem Anbieter die fiir die Erbringung der Dienstleistung
notwendigen Unterlagen, Informationen und Daten vollsténdig, richtig,
rechtzeitig und kostenfrei zur Verfligung stellt, soweit nicht vom
Anbieter geschuldet. Dariiber hinaus sorgt der Kunde fiir deren
Aktualisierung. Der Anbieter darf von der Vollstandigkeit und Richtigkeit
dieser Unterlagen, Informationen und Daten ausgehen, auBer soweit
er erkennt oder erkennen muss, dass diese unvollsténdig oder unrichtig
sind.

3.2. Der Kunde hat dazu die Dienstleistungserbringung durch den Anbieter
zu beobachten.

4. Nutzungsrechte

4.1. An den Dienstleistungsergebnissen, die der Anbieter im Rahmen des
Vertrages erbracht und dem Kunden (bergeben hat, raumt er dem
Kunden das nicht ausschlieBliche und nicht Ubertragbare Recht ein,
diese bei sich fiir eigene interne Zwecke im Rahmen des vertraglich
vorausgesetzten Einsatzwecks auf Dauer zu nutzen, soweit nichts
anderes vereinbart ist.

4.2. Im Ubrigen verbleiben alle Rechte beim Anbieter.

4.3. Der Anbieter kann dem Kunden eingerdumte Rechte zur Nutzung
entziehen, wenn der Kunde nicht unerheblich gegen
Einsatzbeschrdankungen oder sonstige Regelungen zum Schutz vor
unberechtigter Nutzung verstBt. Der Anbieter hat dem Kunden vorher
eine Nachfrist zur Abhilfe zu setzen. Im Wiederholungsfalle und bei
besonderen Umstdanden, die unter Abwagung der beiderseitigen
Interessen den sofortigen Entzug rechtfertigen, kann der Anbieter die
Rechte auch ohne Fristsetzung entziehen. Der Kunde hat dem Anbieter
die Einstellung der Nutzung nach einem Entzug der Nutzungsrechte
schriftlich zu bestatigen. Der Anbieter wird dem Kunden die Rechte zur
Nutzung wieder einrdumen, nachdem der Kunde schriftlich dargelegt
und versichert hat, dass durch seine Nutzung keinerlei Verstoe gegen
die Rechte des Anbieters mehr vorliegen sowie vorherige Verstoe und
deren Folgen beseitigt sind.

5. Laufzeit

5.1. Ist der Vertrag auf unbestimmte Dauer geschlossen, kann er mit einer
Frist von 3 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres gekiindigt werden.
Erstmals mdglich ist diese Kiindigung zum Ablauf des Kalenderjahres,
das auf den Vertragsabschluss folgt. Eine vereinbarte Mindestlaufzeit
bleibt von diesem Kiindigungsrecht unberiihrt. Dies gilt jeweils nicht,
soweit Abweichendes vereinbart ist.
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5.3.
5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.2

8.
8.1.

Das Recht zur auBerordentlichen Kiindigung aus wichtigem Grund
bleibt unberiihrt.

Kiindigungserklarungen sind nur schriftlich wirksam.

Ein Riicktritt vom Vertrag ist ausgeschlossen.

Vergiitung

Soweit nichts anderes vereinbart ist, kann der Anbieter die Vergiitung
friihestens 12 Monate nach Vertragsschluss erhohen, wenn die erhéhte
Verglitung dem aktuellen Listenpreis des Anbieters entspricht. Weitere
Erhdhungen konnen friihestens 12 Monate nach Wirksamwerden einer
vorangegangenen Erhdhung erfolgen. Eine Erhéhung wird 3 Monate
nach Ankiindigung wirksam. Der Kunde hat ein Kiindigungsrecht, wenn
sich die Vergiitungssatze um mehr als fiinf Prozent erhéhen. Der Kunde
kann innerhalb eines Monats ab Zugang der Ankiindigung zum
Zeitpunkt der Wirksamkeit einer solchen Erhéhung kiindigen.
Vereinbarte Aufwandsnachweise gelten als genehmigt, soweit der
Kunde nicht innerhalb von 21 Tagen nach Erhalt detailliert schriftlich
widerspricht und der Anbieter im Aufwandsnachweis auf die
Genehmigungsfiktion hingewiesen hat.

Reisekosten und -spesen sowie sonstige Aufwendungen werden nach
der Preisliste des Anbieters erstattet, soweit nichts anderes vereinbart
ist. Reisezeit gilt als Arbeitszeit.

Der Anbieter kann Vergiitung seines Aufwands verlangen, soweit
zusatzlicher Aufwand wegen nicht ordnungsgemaBer Erfiillung der
Pflichten des Kunden (siehe Ziffer 3) anfallt.

Leistungsstérungen

. Wird die Dienstleistung nicht vertragsgemaB erbracht und hat der

Anbieter dies zu vertreten (Leistungsstorung), so ist er verpflichtet, die
Dienstleistung ganz oder in Teilen ohne Mehrkosten fiir den Kunden
innerhalb angemessener Frist vertragsgemaB zu erbringen, es sei denn,
dies ist nur mit unverhaltnismaBigem Aufwand mdglich. Diese Pflicht
des Anbieters besteht nur, wenn der Kunde die Leistungsstérung
schriftlich und unverziiglich, spétestens aber bis zum Ablauf von zwei
Wochen nach Kenntnis riigt, auBer soweit anderes vereinbart ist.
Fir  etwaige  dariiberhinausgehende = Aufwendungs-
Schadensersatzanspriiche gilt Ziffer 6 der AV comdatis.

Geltung der AV comdatis

Ergdnzend gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen der comdatis
(AV comdatis)

und

Vertragsbedingungen fiir die Nutzung von Software iiber das
Internet (Software as a Service)

1.
1.1

1.2.

1.3.

2.2,

Leistungen

Der Anbieter stellt die vertragsgegenstandlichen Leistungen,
insbesondere den Zugang zur Software, in seinem Verfligungsbereich
(ab Schnittstelle Rechenzentrum zum Internet) bereit. Der
Leistungsumfang, die Beschaffenheit, der Verwendungszweck und die
Einsatzbedingungen der vertragsgegenstandlichen Leistungen ergeben
sich aus der jeweiligen Leistungsbeschreibung, ergdnzend aus der
Bedienungsanleitung der Software.
Dariiber hinausgehende Leistungen,
kundenindividueller L&sungen oder
bediirfen eines gesonderten Vertrages.
Der Anbieter kann aktualisierte Versionen der Software bereitstellen.
Der Anbieter wird den Kunden Uber aktualisierte Versionen und
entsprechende  Nutzungshinweise auf elektronischem  Wege
informieren und diese entsprechend verfiigbar machen.
Nutzungsumfang

etwa die Entwicklung
erforderliche  Anpassungen

. Die vertragsgegenstandlichen Leistungen diirfen nur durch den Kunden

und nur zu den im Vertrag vereinbarten Zwecken verwendet werden.
Der Kunde darf wahrend der Laufzeit des Vertrages auf die
vertragsgegenstandlichen Leistungen mittels Telekommunikation (liber
das Internet) zugreifen und mittels eines Browsers oder einer anderen
geeigneten Anwendung (z.B. ,App") die mit der Software verbundenen
Funktionalitdten vertragsgemdB nutzen. Dariber hinausgehende
Rechte, insbesondere an der Software oder den ggf. bereitgestellten
Infrastrukturleistungen im jeweiligen Rechenzentrum erhdlt der Kunde
nicht. Jede weitergehende Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des Anbieters.

Der Kunde darf die Software insbesondere nicht tiber den vereinbarten
Nutzungsumfang hinaus in Anspruch nehmen oder von Dritten nutzen

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.2

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

lassen oder sie Dritten zugdnglich machen. Insbesondere ist es dem
Kunden nicht gestattet, Software oder Teile davon zu vervielfaltigen, zu
verauBern oder zeitlich begrenzt zu Uberlassen, zu vermieten oder zu
verleihen.

Der Anbieter ist berechtigt, angemessene technische MaBnahmen zum
Schutz vor einer nicht vertragsgemdBen Nutzung zu treffen. Der
vertragsgemaBe Einsatz der Leistungen darf dadurch nicht mehr als nur
unwesentlich beeintrachtigt werden.

Im Falle eines vertragswidrigen Uberschreitens des Nutzungsumfangs
durch einen Nutzer oder im Falle einer unberechtigten
Nutzungsiiberlassung hat der Kunde dem Anbieter auf Verlangen
unverziiglich sémtliche ihm verfliigbaren Angaben zur Geltendmachung
der Anspriiche wegen der vertragswidrigen Nutzung zu machen,
insbesondere Name und Anschrift des Nutzers mitzuteilen.

Der Anbieter kann die Zugangsberechtigung des Kunden widerrufen
und / oder den Vertrag kiindigen, wenn der Kunde die ihm gestattete
Nutzung erheblich tberschreitet oder gegen Regelungen zum Schutz
vor unberechtigter Nutzung verstoSt. Damit verbunden kann der
Anbieter den Zugriff auf die vertraglichen Leistungen unterbrechen
bzw. sperren. Der Anbieter hat dem Kunden vorher grundsatzlich eine
angemessene Nachfrist zur Abhilfe zu setzen. Der alleinige Widerruf der
Zugangsberechtigung gilt nicht zugleich als Kiindigung des Vertrages.
Den Widerruf der Zugangsberechtigung ohne Kiindigung kann der
Anbieter nur fiir eine angemessene Frist, maximal 3 Monate,
aufrechterhalten.

Der Anspruch des Anbieters auf eine Vergiitung fiir die (ber die
vereinbarte Nutzung hinausgehende Nutzung bleibt unberihrt.

Der Kunde hat einen Anspruch auf Wiedereinrdumung der
Zugangsberechtigung und der Zugriffsmoglichkeit, nachdem er
nachgewiesen hat, dass er die vertragswidrige Nutzung eingestellt und
eine zukiinftige vertragswidrige Nutzung unterbunden hat.
Verfiigbarkeit, Leistungsmangel

. Die Verfugbarkeit der bereitgestellten Leistungen ergibt sich aus der

Leistungsbeschreibung.

Bei einer nur unerheblichen Minderung der Tauglichkeit der Leistungen
zum vertragsgemdBen Gebrauch bestehen keine Anspriiche des
Kunden wegen Mangeln. Die verschuldensunabhangige Haftung des
Anbieters wegen Mangeln, die bereits zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses vorhanden waren, ist ausgeschlossen.

§ 578b BGB bleibt unberiihrt.

Datenschutz

Soweit der Anbieter auf personenbezogene Daten des Kunden oder aus
dessen Bereich zugreifen kann, wird er ausschlieBlich als
Auftragsverarbeiter  tdtig und diese Daten nur zur

Vertragsdurchfiihrung verarbeiten und nutzen. Der Anbieter wird
Weisungen des Kunden fiir den Umgang mit diesen Daten beachten.
Der Kunde tragt etwaige nachteilige Folgen solcher Weisungen fiir die
Vertragsdurchfiihrung. Der Kunde wird mit dem Anbieter die Details fiir
den Umgang des Anbieters mit den Daten des Kunden nach den
datenschutzrechtlichen Anforderungen vereinbaren.

Der Kunde bleibt sowohl allgemein im Auftragsverhéltnis als auch im
datenschutzrechtlichen Sinne der Verantwortliche. Verarbeitet der
Kunde im Zusammenhang mit dem Vertrag personenbezogene Daten
(einschlieBlich Erhebung und Nutzung), so steht er dafiir ein, dass er
dazu nach den anwendbaren, insbesondere datenschutzrechtlichen
Bestimmungen berechtigt ist und stellt im Falle eines VerstoBes den
Anbieter von Anspriichen Dritter frei. Fir das Verhdltnis zwischen
Anbieter und Kunde gilt: Gegentiber der betroffenen Person tragt die
Verantwortung fiir die Verarbeitung (einschlieBlich Erhebung und
Nutzung) personenbezogener Daten der Kunde, auBer soweit der
Anbieter etwaige Anspriiche der betroffenen Person wegen einer ihm
zuzurechnenden Pflichtverletzung zu vertreten hat. Der Kunde wird
etwaige Anfragen, Antrdge und Anspriiche der betroffenen Person
verantwortlich priifen, bearbeiten und beantworten. Das gilt auch bei
einer Inanspruchnahme des Anbieters durch die betroffene Person. Der
Anbieter wird den Kunden im Rahmen seiner Pflichten unterstiitzen.
Der Anbieter gewahrleistet, dass Daten des Kunden ausschlieBlich im
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, in einem Mitgliedsstaat der
Europdischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des
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5.2.

5.3.

7.2

7.3.

7.4.

Abkommens iber den Europdischen Wirtschaftsraum gespeichert
werden, soweit nichts anderes vereinbart ist.

Pflichten des Kunden
. Der Kunde hat die ihm bzw. den Nutzern zugeordneten
Zugangsberechtigungen sowie Identifikations- und

Authentifikationsinformationen vor dem Zugriff durch Dritte zu
schiitzen und nicht an Unberechtigte weiterzugeben.

Der Kunde ist verpflichtet, den Anbieter von samtlichen Anspriichen
Dritter aufgrund von Rechtsverletzungen freizustellen, die auf einer
rechtswidrigen Verwendung des Leistungsgegenstands durch ihn
beruhen oder mit seiner Billigung erfolgen. Erkennt der Kunde oder
muss er erkennen, dass ein solcher VerstoB droht, besteht die Pflicht
zur unverziiglichen Unterrichtung des Anbieters.

Der Kunde hat vom Anbieter zur Verfligung gestellte Mdglichkeiten zu
nutzen, seine Daten in seinem origindren Verantwortungsbereich zu
sichern.

Vertragswidrige Nutzung, Schadensersatz

. Fir jeden Fall, in dem im Verantwortungsbereich des Kunden

unberechtigt eine vertragsgegenstandliche Leistung in Anspruch
genommen wird, hat der Kunde jeweils Schadensersatz in Hohe
derjenigen Vergiitung zu leisten, die fiir die vertragsgemaBe Nutzung
im Rahmen der fiir diese Leistung geltenden Mindestvertragsdauer
angefallen wadre. Der Nachweis, dass der Kunde die unberechtigte
Nutzung nicht zu vertreten hat oder kein oder ein wesentlich geringerer
Schaden vorliegt, bleibt dem Kunden vorbehalten. Der Anbieter bleibt
berechtigt, einen weitergehenden Schaden geltend zu machen.
Stérungsmanagement

. Der Anbieter wird Stérungsmeldungen des Kunden entgegennehmen,

den vereinbarten Stérungskategorien (Ziffer 7.3) zuordnen und anhand
dieser Zuordnung die vereinbarten MaBnahmen zur Analyse und
Bereinigung von Stérungen durchfiihren.
Der Anbieter wird wahrend seiner (Ublichen Geschaftszeiten
ordnungsgemaBe Storungsmeldungen des Kunden entgegennehmen
und jeweils mit einer Kennung versehen. Auf Anforderung des Kunden
bestdtigt ihm der Anbieter den Eingang einer Stérungsmeldung unter
Mitteilung der vergebenen Kennung.
Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird der Anbieter
entgegengenommene Stérungsmeldungen nach erster Sichtung einer
der folgenden Kategorien zuordnen:
a) Schwerwiegende Stérung Die Stérung beruht auf einem Fehler der
vertragsgegenstandlichen Leistungen, der die Nutzung der
vertragsgegenstandlichen Leistungen, insbesondere der Software,
unmdglich macht oder nur mit schwerwiegenden Einschrankungen
erlaubt. Der Kunde kann dieses Problem nicht in zumutbarer Weise
umgehen und deswegen unaufschiebbare Aufgaben nicht erledigen.
b) Sonstige Stérung Die Storung beruht auf einem Fehler der
vertragsgegenstandlichen  Leistungen, der die Nutzung der
vertragsgegenstandlichen Leistungen, insbesondere der Software,
durch den Kunden mehr als nur unwesentlich einschrankt, ohne dass
eine schwerwiegende Storung vorliegt.
¢) Sonstige Meldung Stérungsmeldungen, die nicht in die Kategorien
a) und b) fallen, werden den sonstigen Meldungen zugeordnet.
Sonstige Meldungen werden vom Anbieter nur nach den dafiir
getroffenen Vereinbarungen behandelt.
Bei Meldungen (iber schwerwiegende Stoérungen und sonstige
Stérungen wird der Anbieter unverziglich anhand der vom Kunden
mitgeteilten Umstdnde entsprechende MaBnahmen einleiten, um
zundachst die Stérungsursache zu lokalisieren. Stellt sich die mitgeteilte
Stérung nach  erster Analyse nicht als Fehler der
vertragsgegenstandlichen Leistungen, insbesondere der
bereitgestellten Software, dar, teilt der Anbieter dies dem Kunden
unverziiglich mit. Sonst wird der Anbieter entsprechende MaBnahmen
zur weitergehenden Analyse und zur Bereinigung der mitgeteilten
Stérung veranlassen oder - bei Drittsoftware - die Stérungsmeldung
zusammen mit seinen Analyseergebnissen dem Vertreiber oder
Hersteller der Drittsoftware mit der Bitte um Abhilfe Gibermitteln. Der
Anbieter wird dem Kunden ihm vorliegende MaBnahmen zur
Umgehung oder Bereinigung eines Fehlers der
vertragsgegenstandlichen Leistungen, insbesondere der

8.2.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.

bereitgestellten ~ Software, etwa Handlungsanweisungen oder
Korrekturen der bereitgestellten Software, unverziiglich zur Verfiigung
stellen. Der Kunde wird solche MaBnahmen zur Umgehung oder
Bereinigung von Stérungen unverziiglich (bernehmen und dem
Anbieter bei deren Einsatz etwa verbleibende Stérungen unverzuglich
erneut melden

Ansprechstelle (Hotline)

. Vertragliche Leistungen Der Anbieter richtet eine Ansprechstelle fiir den

Kunden ein (Hotline). Diese Stelle bearbeitet die Anfragen des Kunden
im Zusammenhang mit den technischen Einsatzvoraussetzungen und -
bedingungen der bereitgestellten Software sowie zu einzelnen
funktionalen Aspekten.

Annahme und Bearbeitung von Anfragen Voraussetzung fiir die
Annahme und Bearbeitung von Anfragen ist, dass der Kunde
gegenliber dem Anbieter fachlich und technisch entsprechend
qualifiziertes Personal benennt, das intern beim Kunden mit der
Bearbeitung von Anfragen der Anwender der bereitgestellten Software
beauftragt ist. Der Kunde ist verpflichtet, nur tiber dieses dem Anbieter
benannte Personal Anfragen an die Hotline zu richten und dabei vom
Anbieter gestellte Formulare zu verwenden. Die Hotline nimmt solche
Anfragen per E-Mail, Telefax und Telefon wahrend der Ublichen
Geschaftszeiten des Anbieters entgegen. Die Hotline wird
ordnungsgemaBe Anfragen im Ublichen Geschaftsgang bearbeiten und
soweit mdglich beantworten. Die Hotline kann zur Beantwortung auf
dem Kunden zugdngliche Dokumentationen und sonstige
Ausbildungsmittel fiir die bereitgestellte Software verweisen. Soweit
eine Beantwortung durch die Hotline nicht oder nicht zeitnah mdglich
ist, wird der Anbieter - soweit dies ausdriicklich vereinbart ist - die
Anfrage zur Bearbeitung weiterleiten, insbesondere Anfragen zu nicht
von ihm hergestellter Software. Weitergehende Leistungen der Hotline,
etwa andere Ansprechzeiten und fristen sowie Rufbereitschaften oder
Einsatze des Anbieters vor Ort beim Kunden sind vorab ausdrticklich zu
vereinbaren.

Vertragslaufzeit und Vertragsbeendigung

. Die Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen erfolgt ab dem

im Vertrag bezeichneten Datum zundchst fiir die Dauer der im Vertrag
vereinbarten Laufzeit. Wahrend dieser Mindestlaufzeit ist eine
vorzeitige ordentliche Kiindigung beidseitig ausgeschlossen.

Der Vertrag kann mit einer Frist von drei Monaten gekiindigt werden,
friihestens zum Ablauf der Mindestlaufzeit. Geschieht dies nicht,
verlangert sich der Vertrag jeweils um ein weiteres Jahr, sofern er nicht
mit einer Frist von 3 Monaten zum Ablauf des jeweiligen
Verlangerungszeitraums ordentlich gekiindigt wurde.

Das Recht jedes Vertragspartners zur auBerordentlichen Kiindigung aus
wichtigem Grund bleibt unberiihrt.

Jede Kiindigungserklarung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Es gilt Ziffer 8.4 AV Comdatis.

Der Kunde wird rechtzeitig vor Beendigung des Vertrages seine
Datenbestande eigenverantwortlich sichern (etwa durch Download).
Auf Wunsch wird der Anbieter den Kunden dabei unterstiitzen, es gilt
Ziffer 4.3 AV comdatis. Eine Zugriffmdglichkeit des Kunden auf diese
Datenbestande wird nach Beendigung des Vertrages schon aus
datenschutzrechtlichen Griinden regelmaBig nicht mehr gegeben sein.
Geltung der AV comdatis

10.1. Ergénzend gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen der comdatis

(AV Comdatis).
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	3.3. Wenn der Kunde wegen nicht ordnungsgemäßer Leistung des Anbieters vom Vertrag zurücktreten und / oder Schadensersatz statt der Leistung verlangen kann oder solches behauptet, wird der Kunde auf Verlangen des Anbieters innerhalb angemessen gesetzt...
	3.4. Bei einer Verzögerung der Leistung hat der Kunde im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ein Rücktrittsrecht nur, wenn die Verzögerung vom Anbieter zu vertreten ist. Macht der Kunde wegen der Verzögerung berechtigt Schadens oder Aufwendungsersatz...

	5. Rechtsmängel
	5.1. Für Verletzungen von Rechten Dritter durch seine Leistung haftet der Anbieter nur, soweit die Leistung vertragsgemäß und insbesondere in der vertraglich vereinbarten, sonst in der vorgesehenen Einsatzumgebung unverändert eingesetzt wird. Der Anbi...
	5.2. Macht ein Dritter gegenüber dem Kunden geltend, dass eine Leistung des Anbieters seine Rechte verletzt, benachrichtigt der Kunde unverzüglich den Anbieter. Der Anbieter und ggf. dessen Vorlieferanten sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, sowe...
	5.3. Werden durch eine Leistung des Anbieters Rechte Dritter verletzt, wird der Anbieter nach eigener Wahl und auf eigene Kosten
	5.4. Ansprüche des Kunden wegen Rechtsmängeln verjähren entsprechend Ziffer 4.2. Für Schadensersatz und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden gilt Ziffer 6 ergänzend, für zusätzlichen Aufwand des Anbieters gilt Ziffer 4.3 entsprechend.

	4. Sachmängel und Aufwendungsersatz
	4.1. Der Anbieter leistet Gewähr für die vertraglich geschuldete Beschaffenheit der Leistungen. Für eine nur unerhebliche Abweichung der Leistungen des Anbieters von der vertragsgemäßen Beschaffenheit bestehen keine Ansprüche wegen Sachmängeln. Ansprü...

	6. Allgemeine Haftung des Anbieters
	6.1. Der Anbieter haftet dem Kunden stets
	6.2. Der Anbieter haftet bei leichter Fahrlässigkeit nicht, außer soweit er eine wesentliche Vertragspflicht verletzt hat, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht oder deren Verletzung die Erreichung des...
	6.3. Aus einer Garantieerklärung haftet der Anbieter nur auf Schadensersatz, wenn dies in der Garantie
	6.4. Bei notwendiger Wiederherstellung von Daten oder Komponenten (etwa Hardware, Software) haftet der Anbieter nur für denjenigen Aufwand, der für die Wiederherstellung bei ordnungsgemäßer Datensicherung und Ausfallvorsorge durch den Kunden erforderl...
	6.5. Für Aufwendungsersatzansprüche und sonstige Haftungsansprüche des Kunden gegen den Anbieter gelten Ziffern 6.1 bis 6.4 entsprechend. Ziffern 3.3 und 3.4 bleiben unberührt.

	7. Datenschutz
	1. Vertragsgegenstand
	1.1. Der Anbieter erbringt die Dienstleistung gemäß der im Vertrag und nachfolgend vereinbarten Bedingungen gegen die vertraglich vereinbarte Vergütung. Die Projekt- und Erfolgsverantwortung trägt der Kunde. Der Anbieter erbringt die Dienstleistung na...
	1.2. Der Vertragsgegenstand kann in einer einmaligen, auch in Teilen zu erbringenden Leistung bestehen oder auf Dauer angelegt sein.

	2. Durchführung der Dienstleistung
	2.1. Ort der Leistungserbringung ist der Sitz des Anbieters, soweit nichts anderes vereinbart ist.
	2.2. Der Anbieter erbringt die Leistung durch geeignete Mitarbeiter. Ein Anspruch des Kunden auf die Leistungserbringung durch bestimmte Mitarbeiter des Anbieters besteht nicht.
	2.3. Der Anbieter bestimmt die Art und Weise der Leistungserbringung, soweit nichts anderes vereinbart ist.
	2.4. Der Kunde ist gegenüber den mit der Leistungserbringung befassten Mitarbeitern des Anbieters nicht weisungsbefugt.
	2.5. Sofern der Anbieter die Ergebnisse der Dienstleistung schriftlich darzustellen hat, ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend.

	3. Mitwirkungspflichten
	4. Nutzungsrechte
	4.1. An den Dienstleistungsergebnissen, die der Anbieter im Rahmen des Vertrages erbracht und dem Kunden übergeben hat, räumt er dem Kunden das nicht ausschließliche und nicht übertragbare Recht ein, diese bei sich für eigene interne Zwecke im Rahmen ...
	4.2. Im Übrigen verbleiben alle Rechte beim Anbieter.
	4.3. Der Anbieter kann dem Kunden eingeräumte Rechte zur Nutzung entziehen, wenn der Kunde nicht unerheblich gegen Einsatzbeschränkungen oder sonstige Regelungen zum Schutz vor unberechtigter Nutzung verstößt. Der Anbieter hat dem Kunden vorher eine N...

	8. Sonstiges
	8.1. Der Kunde wird für die Lieferungen oder Leistungen anzuwendende Import- und Export-Vorschriften eigenverantwortlich beachten, insbesondere solche der USA. Bei grenzüberschreitender Lieferung oder Leistung trägt der Kunde anfallende Zölle, Gebühre...
	8.2. Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
	8.3. Der Anbieter erbringt seine Leistungen unter Zugrundelegung seiner Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). AGB des Kunden finden keine Anwendung, auch wenn der Anbieter solchen nicht ausdrücklich widersprochen hat. Die Annahme der Leistungen durc...

	5. Laufzeit
	5.1. Ist der Vertrag auf unbestimmte Dauer geschlossen, kann er mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden. Erstmals möglich ist diese Kündigung zum Ablauf des Kalenderjahres, das auf den Vertragsabschluss folgt. Eine...
	5.2. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
	5.3. Kündigungserklärungen sind nur schriftlich wirksam.
	5.4. Ein Rücktritt vom Vertrag ist ausgeschlossen.

	6. Vergütung
	6.1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, kann der Anbieter die Vergütung frühestens 12 Monate nach Vertragsschluss erhöhen, wenn die erhöhte Vergütung dem aktuellen Listenpreis des Anbieters entspricht. Weitere Erhöhungen können frühestens 12 Monate...
	6.2. Vereinbarte Aufwandsnachweise gelten als genehmigt, soweit der Kunde nicht innerhalb von 21 Tagen nach Erhalt detailliert schriftlich widerspricht und der Anbieter im Aufwandsnachweis auf die Genehmigungsfiktion hingewiesen hat.
	6.3. Reisekosten und -spesen sowie sonstige Aufwendungen werden nach der Preisliste des Anbieters erstattet, soweit nichts anderes vereinbart ist. Reisezeit gilt als Arbeitszeit.
	6.4. Der Anbieter kann Vergütung seines Aufwands verlangen, soweit zusätzlicher Aufwand wegen nicht ordnungsgemäßer Erfüllung der Pflichten des Kunden (siehe Ziffer 3) anfällt.

	7. Leistungsstörungen
	7.1. Wird die Dienstleistung nicht vertragsgemäß erbracht und hat der Anbieter dies zu vertreten (Leistungsstörung), so ist er verpflichtet, die Dienstleistung ganz oder in Teilen ohne Mehrkosten für den Kunden innerhalb angemessener Frist vertragsgem...
	7.2. Für etwaige darüberhinausgehende Aufwendungs- und Schadensersatzansprüche gilt Ziffer 6 der AV comdatis.

	3. Verfügbarkeit, Leistungsmängel
	3.1. Die Verfügbarkeit der bereitgestellten Leistungen ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung.
	3.2. Bei einer nur unerheblichen Minderung der Tauglichkeit der Leistungen zum vertragsgemäßen Gebrauch bestehen keine Ansprüche des Kunden wegen Mängeln. Die verschuldensunabhängige Haftung des Anbieters wegen Mängeln, die bereits zum Zeitpunkt des V...
	3.3. § 578b BGB bleibt unberührt.

	8. Geltung der AV comdatis
	8.1. Ergänzend gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen der comdatis (AV comdatis)

	1. Leistungen
	1.1. Der Anbieter stellt die vertragsgegenständlichen Leistungen, insbesondere den Zugang zur Software, in seinem Verfügungsbereich (ab Schnittstelle Rechenzentrum zum Internet) bereit. Der Leistungsumfang, die Beschaffenheit, der Verwendungszweck und...
	1.2. Darüber hinausgehende Leistungen, etwa die Entwicklung kundenindividueller Lösungen oder erforderliche Anpassungen bedürfen eines gesonderten Vertrages.
	1.3. Der Anbieter kann aktualisierte Versionen der Software bereitstellen. Der Anbieter wird den Kunden über aktualisierte Versionen und entsprechende Nutzungshinweise auf elektronischem Wege informieren und diese entsprechend verfügbar machen.

	4. Datenschutz
	4.1. Soweit der Anbieter auf personenbezogene Daten des Kunden oder aus dessen Bereich zugreifen kann, wird er ausschließlich als Auftragsverarbeiter tätig und diese Daten nur zur Vertragsdurchführung verarbeiten und nutzen. Der Anbieter wird Weisunge...
	4.2. Der Kunde bleibt sowohl allgemein im Auftragsverhältnis als auch im datenschutzrechtlichen Sinne der Verantwortliche. Verarbeitet der Kunde im Zusammenhang mit dem Vertrag personenbezogene Daten (einschließlich Erhebung und Nutzung), so steht er ...
	4.3. Der Anbieter gewährleistet, dass Daten des Kunden ausschließlich im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gesp...

	2. Nutzungsumfang
	2.1. Die vertragsgegenständlichen Leistungen dürfen nur durch den Kunden und nur zu den im Vertrag vereinbarten Zwecken verwendet werden. Der Kunde darf während der Laufzeit des Vertrages auf die vertragsgegenständlichen Leistungen mittels Telekommuni...
	2.2. Der Kunde darf die Software insbesondere nicht über den vereinbarten Nutzungsumfang hinaus in Anspruch nehmen oder von Dritten nutzen lassen oder sie Dritten zugänglich machen. Insbesondere ist es dem Kunden nicht gestattet, Software oder Teile d...

	5. Pflichten des Kunden
	5.1. Der Kunde hat die ihm bzw. den Nutzern zugeordneten Zugangsberechtigungen sowie Identifikations- und Authentifikationsinformationen vor dem Zugriff durch Dritte zu schützen und nicht an Unberechtigte weiterzugeben.
	5.2. Der Kunde ist verpflichtet, den Anbieter von sämtlichen Ansprüchen Dritter aufgrund von Rechtsverletzungen freizustellen, die auf einer rechtswidrigen Verwendung des Leistungsgegenstands durch ihn beruhen oder mit seiner Billigung erfolgen. Erken...
	5.3. Der Kunde hat vom Anbieter zur Verfügung gestellte Möglichkeiten zu nutzen, seine Daten in seinem originären Verantwortungsbereich zu sichern.

	6. Vertragswidrige Nutzung, Schadensersatz
	6.1. Für jeden Fall, in dem im Verantwortungsbereich des Kunden unberechtigt eine vertragsgegenständliche Leistung in Anspruch genommen wird, hat der Kunde jeweils Schadensersatz in Höhe derjenigen Vergütung zu leisten, die für die vertragsgemäße Nutz...

	7. Störungsmanagement
	7.1. Der Anbieter wird Störungsmeldungen des Kunden entgegennehmen, den vereinbarten Störungskategorien (Ziffer 7.3) zuordnen und anhand dieser Zuordnung die vereinbarten Maßnahmen zur Analyse und Bereinigung von Störungen durchführen.
	7.2. Der Anbieter wird während seiner üblichen Geschäftszeiten ordnungsgemäße Störungsmeldungen des Kunden entgegennehmen und jeweils mit einer Kennung versehen. Auf Anforderung des Kunden bestätigt ihm der Anbieter den Eingang einer Störungsmeldung u...
	7.3. Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird der Anbieter entgegengenommene Störungsmeldungen nach erster Sichtung einer der folgenden Kategorien zuordnen:
	7.4. Bei Meldungen über schwerwiegende Störungen und sonstige Störungen wird der Anbieter unverzüglich anhand der vom Kunden mitgeteilten Umstände entsprechende Maßnahmen einleiten, um zunächst die Störungsursache zu lokalisieren. Stellt sich die mitg...

	8. Ansprechstelle (Hotline)
	8.1. Vertragliche Leistungen Der Anbieter richtet eine Ansprechstelle für den Kunden ein (Hotline). Diese Stelle bearbeitet die Anfragen des Kunden im Zusammenhang mit den technischen Einsatzvoraussetzungen und -bedingungen der bereitgestellten Softwa...
	8.2. Annahme und Bearbeitung von Anfragen Voraussetzung für die Annahme und Bearbeitung von Anfragen ist, dass der Kunde gegenüber dem Anbieter fachlich und technisch entsprechend qualifiziertes Personal benennt, das intern beim Kunden mit der Bearbei...

	9. Vertragslaufzeit und Vertragsbeendigung
	9.1. Die Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen erfolgt ab dem im Vertrag bezeichneten Datum zunächst für die Dauer der im Vertrag vereinbarten Laufzeit. Während dieser Mindestlaufzeit ist eine vorzeitige ordentliche Kündigung beidseitig a...
	9.2. Der Vertrag kann mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden, frühestens zum Ablauf der Mindestlaufzeit. Geschieht dies nicht, verlängert sich der Vertrag jeweils um ein weiteres Jahr, sofern er nicht mit einer Frist von 3 Monaten zum Ablau...
	9.3. Das Recht jedes Vertragspartners zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
	9.4. Jede Kündigungserklärung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Es gilt Ziffer 8.4 AV Comdatis.
	9.5. Der Kunde wird rechtzeitig vor Beendigung des Vertrages seine Datenbestände eigenverantwortlich sichern (etwa durch Download). Auf Wunsch wird der Anbieter den Kunden dabei unterstützen, es gilt Ziffer 4.3 AV comdatis. Eine Zugriffmöglichkeit des...

	10. Geltung der AV comdatis
	10.1. Ergänzend gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen der comdatis (AV Comdatis).


